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RESOLUTION 64/296 
A/RES/64/296 

Verabschiedet auf der 115. Plenarsitzung am 7. September 2010, in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 50 Stimmen bei 17 Gegenstimmen und 86 Enthaltungen*, auf der Grundlage des 
Resolutionsentwurfs A/64/L.62, eingebracht von Georgien. 

* Dafür: Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bul-
garien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Hondu-
ras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Malawi, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San 
Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Tschechische Republik, Tuvalu, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 
 Dagegen: Armenien, Arabische Republik Syrien, Demokratische Volksrepublik Korea, Demo-
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Grundlage der international anerkannten Grundsätze und Verfahren der Konfliktbeilegung 
zu befassen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 63/307110, 

 1. anerkennt das Recht aller Binnenvertriebenen und Flüchtlinge und ihrer Nach-
kommen, ungeachtet ihrer Volkszugehörigkeit, an ihre Heimstätten in ganz Georgien, ein-
schließlich Abchasiens und Südossetiens, zurückzukehren; 

 2. betont, dass die Eigentumsrechte aller von den Konflikten in Georgien betroffe-
nen Binnenvertriebenen und Flüchtlinge geachtet werden müssen und dass kein Eigentum 
unter Verstoß gegen diese Rechte erlangt werden darf; 

 3. bekräftigt, dass erzwungene demografische Veränderungen unannehmbar sind; 

 4. unterstreicht, dass es dringend notwendig ist, den humanitären Organisationen 
in allen Konfliktgebieten in ganz Georgien ungehinderten Zugang zu allen Binnenvertrie-
benen, Flüchtlingen und anderen dort ansässigen Personen zu gewähren; 

 5. fordert alle Teilnehmer der Genfer Gespräche auf, ihre Anstrengungen zur Her-
beiführung eines dauerhaften Friedens zu intensivieren, sich zu verstärkten vertrauensbil-
denden Maßnahmen zu verpflichten und Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Achtung 
der Menschenrechte zu gewährleisten und Sicherheitsbedingungen zu schaffen, die die 




